
4. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung über die  

Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Kalefeld 

 
Abwasserbeseitigungsabgabensatzung 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in 
der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.03.2001 (Nds. GVBl. S. 112)und des § 6 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 
29) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.1997 (Nds. GVBl. S. 374) hat der 
Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung vom 21. Juni 2001 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
I. Die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung  vom 23.01.1997 i.d.F. der  

3. Änderungssatzung vom 22.03.2001 wird geändert. §§ 4 und 5 werden 
durch folgende Neufassung ersetzt: 

 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
I. Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem 

nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. 
 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grund-
stücksfläche - in tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Be-
bauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das erste 
Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss  
120 % der Grundstücksfläche - in Ansatz gebracht. 

 
(2) Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als einge-
schossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonder-
heiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauord-
nung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 
je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als 
ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

 
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 
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2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - 
die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerb-
lich nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungspla-
nes, wenn für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausrei-
chen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im 
Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden 
kann; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34  

Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
c) (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 

die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 
zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, 
die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleich-
mäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34  

Abs. 4 BauGB die Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sons-
tige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt 
ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping- und Festplätze 
nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sport- 
plätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,  
75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch 
Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der 
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an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 
8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an 

die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine 

rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder 
ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fach-
planung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungs-
akt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die ab-
wasserrelevant nicht nutzbar sind. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-

gen (Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Hö-

he der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 
und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl auf ganze Zahlen aufgerundet, 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse 
noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-
stimmt ist, wenn 
aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die  
      Landwirtschaft festgesetzt, die Zahl der tatsächlich vorhan 
      denen Vollgeschosse; 
bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochen- 
      endhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollge- 
      geschoss, 
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cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren  
     Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsäch- 
     lich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach 
     lit. a) - c); 

 
2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit 

nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) o-
der die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt 
werden, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 
3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und 

e) sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der 
tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

 
4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise in-

nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 
4), wenn sie 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwie-

gend vorhandenen Vollgeschosse; 
 
5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl 

der Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 
 
6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechts-

verbindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) abwasserrelevant nutz-
bar sind, 
a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollge-

schosse, 
b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn 

die Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß enthält, 

jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9. 
 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 

4 BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl 
der Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie be-
stehen für 
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine 

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
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II. Der Abwasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung nach 
einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. 

 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages wird die Grundstücks-

fläche mit der Grundflächenzahl vervielfacht. 
 
(2) Bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne 

oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsäch-
lich so genutzt werden (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Sport- 
und Festplätze sowie Friedhöfe), sowie bei Grundstücken, für die durch 
Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festge-
setzt ist, werden 75 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Für alle 
anderen Grundstücke gilt I. Abs. 2. 

 
(3) Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt 

 
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzuläs-

sige Grundflächenzahl, 
 
2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan ei-

ne Grundflächenzahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte: 
Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und 
Campingplatzgebiete       0,2 
 
Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete   0,4 
 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete 
i.S. von § 11 BauNVO)      0,8 
 
Kerngebiete        1,0 

 
3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige 

Garagen- und Einstellplatzgrundstücke    1,0 
 
4. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), 

Grundstücke, für die durch Bebauungsplan land- 
wirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist, und bei 
Friedhofsgrundstücken und Schwimmbädern   0,2 

 
5. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), 

die aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachpla- 
nung abwasserrelevant nutzbar sind - bezogen auf 
die Fläche nach Abs. 2 i.V. mit I. Abs. 2 -   1,0  

 
6. Die Gebietseinordnung nach Abs. 2 richtet sich für Grundstücke,  

a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der 
Festsetzung im Bebauungsplan, 

b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen 
(§ 34 BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der näheren 
Umgebung. 
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(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der 
Grundflächenzahl die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie be-
stehen für 
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine 

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann 
einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasser-

anlagen betragen bei der  
1. Schmutzwasserbeseitigung  6,38 DM/m² (3,25 €/m²), 
2. Niederschlagswasserbeseitigung 10,30 DM/m² (5,25 €/m²). 

 
(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 

Erneuerung der zentralen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter 
Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt. 

 
II. Inkrafttreten 
 

(1) Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1993 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die entsprechenden Vorschriften der Abwasserbeseiti-
gungsabgabensatzung vom 23.01.1997 i.d.F. vom 22.03.2001 außer 
Kraft. 

 
(2) Für die Zeit vom 01.01.1993 bis zum Tage der Bekanntmachung dieser 

Satzung wird der nach den Vorschriften in §§ 4 und 5 dieser Satzung zu 
berechnende Abwasserbeitrag der Höhe nach auf die sich aus der Abwas-
serbeseitigungsabgabensatzung vom 23.01.1997 i.d.F. vom 22.03.2001 
ergebende Beitragshöhe beschränkt. 

 
 
 
 
Kalefeld, den 21. Juni 2001 
 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 (Dietmar Hantke) 
 Allgemeiner Vertreter 


